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In eigener Sache

Ja zum Film!

Abstimmungsparolen herauszugeben
und explizite Kommentare zu politischen
Vorgängen zu verfassen, liegt uns im
allgemeinen zwar fern, obwohl auch wir -
spätestens seit François Truffauts domicile

conjugale - wissen: «Wenn du
dich nicht um Politik kümmerst, kümmert

sich die Politik um dich.» Wenn
das Volk aber über einen Beitrag zur
Filmkultur zu entscheiden hat, verstehen wir
eine Abstimmungsempfehlung als eine

berechtigte Einmischung in die eigenen
Angelegenheiten.

Denn: Als notorische Oberer sind wir,
wenn wir nicht nur historisch und
«archäologisch» tätig sein wollen, gewisser-
massen ständig auf neues «Material»

angewiesen. Und selbst wenn uns mit Sicht
auf die Leinwand der globale Blick
in Augenhöhe eröffnet wird, die Welt uns
gewissermassen zu Füssen liegt, wünschen
wir uns doch, ganz ohne Chauvinismus
und Heimatdünkel, auch über Filme zu
reflektieren, die in unserer engeren Heimat
hergestellt, in den Manufakturen vor
unserer Nase gefertigt werden.

Und da die Entscheidung, welche

die Stimmberechtigten der Stadt Zürich
am 26. September fällen, auch sehr direkte

Auswirkungen auf die Filmförderung
des Kantons und zumindest indirekte
Auswirkungen auf die Filmkultur in der

Schweiz haben wird, empfehlen wir unseren
stimmberechtigten Leserinnen und Lesern

dringend, ein «Ja zum Film» abzugeben.

Walt R. Vian
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Am 26. September
in der Stadt Zürich
Ja zum Film!

<Im Rahmen des Leitbildes der
städtischen Kulturförderung 2003-2004
haben Stadtrat und Gemeinderat von Zürich
beschlossen, den jährlichen Beitrag der
Stadt für die Filmförderung von bisher

0,75 Millionen Franken um 2,25 Millionen
Franken auf3 Millionen Franken zu erhöhen.
Diese Vorlage kommt am 26. September 2004
vor das Volk.

Nur wenn das Stadtzürcher Stimmvolk
«Ja zum Zürcher Film» sagt, kann der
Kanton sein Versprechen einlösen und
der «Zürcher Filmstiftung» das Kapital
von 20 Millionen Franken aus dem Fonds
für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung
stellen - so wie es der Kantonsrat mit
Zweidrittelsmehrheit in seiner Sitzung
vom 10. Mai beschlossen hat. (Dieses

Stiftungskapital bleibt im Regelfall in der
Stiftung und ist kein Fördergeld.)

Der Kanton wird bei einem «Ja zum
Zürcher Film» seinerseits den jährlichen
Förderbeitrag von 1.5 Millionen Franken
fortsetzen und aus dem horizontalen
Lastenausgleich weitere 2,5 bis 3 Millionen
Franken pro Jahr an die Filmförderung
beisteuern. Der Filmstiftung stehen somit pro
Jahr gesamthaft circa 8 Millionen Franken
an Fördergeldern zur Verfügung»

www.zuerifilm.ch
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